
                                      
 

       

 
„Freifahrt“ und/oder Kfz-Steuerermäßigung für schwerbehinderte Menschen 
 
Reiseerleichterung durch Wegfall des Streckenverzeichnisses und der 50 km-Regelung  
 
Schwerbehinderte Menschen können bundesweit mit allen Nahverkehrszügen der DB Regio AG, Regionalbahn 
(RB), Regionalexpress (RE), Interregio-Express (IRE) und S-Bahn in der 2. Klasse kostenlos fahren. Diese 
Regelung besteht auch weiterhin bei Bus, U- und S-Bahnen, Straßenbahnen sowie im Verkehrsverbund mit 
Eisenbahnen (2. Klasse). 
 
Ø Erforderliche Nachweise: Grün-/orangefarbener Schwerbehindertenausweis und Beiblatt mit Wertmarke. 

 
Ø Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales -Versorgungsamt- gibt die Wertmarke auf Antrag für 1 Jahr 

oder für ½ Jahr aus. Diese Wertmarke ist kostenlos, wenn schwerbehinderte Menschen Leistungen nach dem 
Grundsicherungsgesetz oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Grundsicherung 
für Arbeitssuchende) oder laufende Leistungen für den Lebensunterhalt nach SGB XII (Sozialhilfe), dem 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder nach den §§ 27 a und 27 d des Bundesversorgungsgesetzes 
erhalten. 
 

Ø Darüber hinaus haben schwerbehinderte Menschen mit u.a. Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis 
„Freifahrt" mit Bus und Bahn und/oder KFZ - Steuerermäßigung: 
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Kriegsbeschädigte u. a. 
Versorgungsberechtigte nach 
dem Sozialen 
Entschädigungsrecht (MdE 
mind. 70% oder 50% und 60% 
mit G), nur soweit am 
01.10.1979 Freifahrt-
berechtigung bestanden hat. 
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              Ständige Begleitung 
 
 

  
Die Begleitperson kann ohne 
Kilometerbegrenzung frei fahren, 
auch wenn der schwerbehinderte 
Mensch selbst bezahlen muss. 
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Wertmarke 
30,- € 
für 1/2 Jahr 

Wertmarke 
30,- € 
für 1/2 Jahr 

Wertmarke 
60,- € 
für 1 Jahr 

Wertmarke 
60,- € 
für 1 Jahr 


